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Anfrage: Bauland für Cottbus der Fraktion Unser Cottbus/FDP 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete 
 
 

1) Wie viele Flächen in Cottbus gibt es, die grundsätzlich bebaubar 
wären aber durch die Auflagen des fördermittelfinanzierten Rück-
baus derzeit nicht bebaut werden dürfen? 
 
In Cottbus gibt es ca. 57ha Rückbauflächen, die bisher baulich nicht 
nachgenutzt sind.  
Die Aussage, dass diese Flächen aufgrund von fördermittelfinanzier-
tem Rückbau einer baulichen Nutzung gegenwärtig nicht zugeführt 
werden können, ist zu differenzieren: 

Neu-Schmellwitz: Hier erfolgte in den 1990iger und frühen 2000er 
Jahren eine Förderung der Grün- und Verkehrsflächen, welche auch 
die Innenhöfe der Quartiere mit einbezog, über die Programme „Ver-
waltungsvereinbarung zur Förderung großer Neubaugebiete“ (VVN) 
sowie aus dem „Landesbauprogramm zur Wohnumfeldverbesserung“ 
(LBW). Die Zweckbindungsfrist beträgt jeweils 25 Jahre und verlangt 
den Erhalt der gestalteten Wohnhöfe. Leider ist es der Verwaltung trotz 
großer Anstrengungen nicht gelungen, mit dem Fördermittelgeber eine 
Reduzierung der Bindefrist für die durch zwischenzeitlichen Rückbau 
zum Teil funktionslos gewordenen Freianlagen zu vereinbaren. 
Der Rückbau der Wohngebäude ab dem Jahr 2006 erfolgte über das 
Programm „Stadtumbau Ost, Teilprogramm Rückbau“. Der Rückbau 
der sozialen Infrastruktur über das Programm „Stadtumbau Ost, Teil-
programm Rückführung sozialer Infrastruktur“. Beide Förderprogram-
me haben ebenfalls eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. Die 
Zweckbindung stellt dabei jedoch auf eine Nutzung der geförderten 
Fläche entsprechend den Zielen des (fortschreibbaren) Stadtumbau-
konzeptes und der sich darauf gründenden Änderung der Bebauungs-
pläne ab. 

Sachsendorf: Der Rückbau der Wohngebäude ab dem Jahr 2003 er-
folgte ebenfalls über das Programm „Stadtumbau Ost, Teilprogramm 
Rückbau“. Der Rückbau der sozialen Infrastruktur auch über das Pro-
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gramm „Stadtumbau Ost, Teilprogramm Rückführung sozialer Infrastruktur“. Beide Förder-
programme haben auch hier eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren. Die Zweckbindung 
stellt dabei ebenfalls auf eine Nutzung der geförderten Fläche entsprechend den Zielen des 
(fortschreibbaren) Stadtumbaukonzeptes und der sich darauf gründenden Änderung der 
Bebauungspläne ab. Dem entsprechend ist in Sachsendorf im Bereich der Hegelstraße ein 
Bebauungsplan aufgestellt worden, der auf einer Rückbaufläche eine gewerbliche Nutzung 
ermöglicht.  

Nördliche Innenstadt/Spremberger Vorstadt: Der Rückbau der Wohngebäude erfolgte 
über das Programm „Stadtumbau Ost, Teilprogramm Rückbau“. Auch hier gilt eine Zweck-
bindungsfrist von 25 Jahren. Hier sind den formulierten Zielstellung entsprechend, bauliche 
Nachnutzung über Verträge vereinbart. 
 
 

2) Wie viele dieser Flächen gehören der Stadt Cottbus selbst, wie viele der GWC und 

wie viele dritten? 

 

Rückbauflächen in ha 

Neu-Schmellwitz insgesamt  14 
davon Stadt 1  

 GWC 4 
 sonstige 9 
   
nördliche Innenstadt insgesamt 3 

davon sonstige 3 
   
Sandow (ohne Spreebogen) insgesamt  5 

davon Stadt 2 
 GWC 3 
   
Spremberger Vorstadt insgesamt 1 

davon GWC 1 
   
Sachsendorf insgesamt 34 

davon Stadt 6 
 GWC 12 
 sonstige 16 
   
Summe  insgesamt 57 
   
 
 

3) Wurde bereits geprüft wie die Auflagen sind, um diese Flächen zeitnah wieder in An-
spruch zu nehmen und wenn ja wie lauten diese? 
 
Die Bedingungen seitens des Fördermittelgebers sind bekannt. Bei einer von der Zweck-
bindung abweichenden Nutzung der Flächen muss der Grundstückseigentümer als För-
dermittelempfänger die Fördermittel anteilig zurückzahlen.  
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4) Gibt es eine Strategie wie mit diesen Flächen umgegangen werden soll, sobald sie 
von den Auflagen des Fördermittelgebers befreit sind und wenn ja wie lautet diese? 
 

Aussagen hierzu werden insbesondere im Stadtumbaukonzept (hier im Zusammenwirken 
mit dem Fördermittelgeber) bzw. für Sachsendorf ergänzend im Rahmenplan und weiter im 
Flächennutzungsplan getroffen. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Marietta Tzschoppe 

Beigeordnete für Bauwesen 

 


